Motion
Eingereicht:

Erheblich erklärt:

Aus- und Weiterbildung – steuerliche Ungleichbehandlung

Macht ein gelernter Bäcker eine Ausbildung zum Bäckermeister, so kann  er die anfallenden Kosten steuerlich in Abzug bringen. Macht ein  gelernter Bäcker aber eine Zweitausbildung zum Kaufmann, so sind diese Kosten nicht abzugsfähig. Ist das gerecht?

Bei einer beruflichen Weiterbildung wird von sogenannten Gewinnungskosten gesprochen. Das sind Aufwendungen, die der Erzielung von steuerbarem Einkommen nützen. In der Zwischenzeit hat der Bundesrat erkannt, dass auch beruflich begründete Ausbildungen zu (mehr) steuerbarem Einkommen führen können und auch die Unterscheidung zwischen Weiter- und Zweitausbildungen in der Praxis nicht immer einfach ist. Auch jeder selbständig Erwerbende kann mit der vorgesehen Neuregelung ebenfalls sämtliche Aufwendungen abziehen, die geschäftsmässig begründet sind. Erstausbildungen bleiben von diesen Abzugsmöglichkeiten weiterhin ausgenommen. Der Bund sieht eine Obergrenze von 6'000 Franken als möglichen steuerlichen Abzug vor. Diese Grenze erscheint willkürlich und entspricht weder einer realitätsnahen Lösung noch dem Prinzip der Gewinnungskosten. Jemand, der sich weiterbildet, macht sich im Arbeitsmarkt flexibler und hat gute Chancen höheres steuerbares Einkommen zu erzielen. Der Grund für diesen oberen Deckel scheint sich nur durch die Angst vor Steuereinbussen zu begründen. Diese willkürlichen Regelungen machen aber unser Steuergesetz inkonsistent und löchrig.

Wir schlagen dem Regierungsrat vor, eine Anpassung des kantonalen Steuergesetzes vorzunehmen, welche einen Abzug für die beruflich bedingten Aus- und Weiterbildungen vorsieht. Aus praktischen Gründen sehen wir die Einführung einer solchen Regelung zeitgleich mit der Bundeslösung, ohne aber eine Obergrenze im Abzug vorzusehen. Damit kann ein Konflikt mit dem Steuerharmonisierungs-Gesetz verhindert werden.
Für die kantonsrätliche Gewerbegruppe

KR Kuno Kennel, Arth;  KR Marianne Betschart-Kaelin; KR Walter Züger, Altendorf
